
Mehr Infos gibt es auf www.unternehmergeist-macht-schule.de und speziell beim eTraining Modul 3 „Was ist ein Businessplan?“. 
„Unternehmergeist in die Schulen“ wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie ins Leben gerufen, das derzeit den Vorsitz führt. 

Schülerrmen arbeiten in einem rechtlichen Schutzraum. Das bedeutet: Die Schule 
und/oder ein Träger haften z. B. für eventuelle Schadensfälle. Nicht jede Schülerrma 
muss eine Rechtsform wählen. 
Die meisten Schülerrmen orientieren sich aber an Rechtsformen für „echte“ 
Unternehmen. Diese beeinussen z. B. die Haftung, die Mitbestimmung der Akteure 
oder die Kapitalbeschaffung. Rechtsformen für Schülerrmen sind folgende:

Welche der vier oben genannten Rechtsformen wird von „echten“ Unternehmen wohl bevorzugt?

  

?

Verkauf von 
Genossenschaftsanteilen

Freiwillige Gesellschafter-
Einlage oder Kredit

Nur der AG-Vorstand

Die 
Generalversammlung

Größtenteils 
durch Aktienverkauf

Gesellschafter-Einlage 
beliebiger Betrag

Nur die 
Geschäftsführung

Alle
Gesellschafter

Doppelte
Buchführung

Doppelte
Buchführung

Doppelte
Buchführung

Einfache 
Buchführung

Eingetragene 
Genossenschaft (S-Geno)

Aktiengesellschaft 
(S-AG)

Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (S-GmbH)

Wer ist an unternehmerischen 
Entscheidungen beteiligt?

Wie kommt das 
Unternehmen an Kapital?

Welche Art der 
Buchführung?

Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (S-GbR)

RECHTSFORMEN 
FÜR SCHÜLERFIRMEN

= besonderer Vorteil

Rechtsformen für Schülerrmen
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